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..Jenseits von Eden* oder: Blick iiber unsere Landesgrenzen

Die vor einigen Monaten in England eingesctzte «Kénigliche Kommission» hat
die Aufgabe, Material zur Frage der Homosexualitit (und zar Prostitution beider Ge-
schlechter) zu sammeln, um an Hand der Ergebnisse dem englischen Parlament einen
Vorschlag zu unterbreiten, ob und in welchem Umfang der kérperliche Umgang zwi-
schen zwei Minnern weiterhin strafbar bleiben soll. Nun ging vor einigen Wochen
durch die englische Presse die Nachricht, dass der Vorstand der englischen Ratsherren-
vereinigung (Council of the Magistrates Association) vorgeschlagen hatte, kérperliche
Beziehungen zwischen Minnern im Alter von 30 Jahren und dariiber nicht mehr straf-
rechtlich zu verfolgen, ausser in Fiillen, die durch andere Gesetzesparagraphen ohne-
hin erfasst werden konnen. Begriindet wurde die Altersgrenze von 30 Jahren damit,
dass der Mann erst dann im Vollbesitz seiner geistigen Kriifte und vollverantwortlich
fiir seine Handlungen und Eutschliisse sei. So verwunderlich dieser Vorschlag schien,
(denn wihler darf der junge Fnglinder ja schon, wenn er miindig ist und fiir den
Soldatendienst ist er ab achtzehn Jahren auch schon erwachsen genug) so war, mit
allen Einschrinkungen, dieser Vorschlac doch zu hegriissen, denn sicher gibt es un-
gezihlte Englinder, die Homoeroten sind — und &lter als dreissig Jahre. Fiir diese
wenigstens hitte diese Aenderung der bestehenden Strafvorschriften einen gewaltigen
Fortschritt bedeutet.

Aber nun hat sich die Vereinigung der englischen Ratsherren selbst gegen diesen
Vorschlag ihres Vorstands gestellt. Die englischen Ratsherren sprachen sich mit 256
gegen 91 Stimmen dagegen aus, dass das englische Gesetz in diesem Sinne geiindert
werden solle. Verschiedene Redner, die gegen diese Aenderung sprachen, waren der
Meinung, dass der homoerotische korperliche Verkehr zwar in anderen Lindern, wie
z. B. Fraukreich, frei sei, sie selber aber die englische Denkweise und den englischen
Lebensstandard vorzégen. Seo hat sich also diese kleine Hoffnungsliicke fiir die eng-
lischen Kameraden wieder geschlossen, denn eine solche Fmpfehlung der Ratsherren
an die eben tagende «Kéonigliche Kommission» wire von einiger Bedeutung gewesen.
Wollen wir wenigstens hoffen, dass diese Kommission wertvolles Material fiir ihre
Untersuchungen zur Verfiigung hat und nicht nur Material, das von Menschen stammt,
die schon einmal mit dem englischen Strafgesetz in Beriithrung gekommen sind. Der
«Kreis» hatte sich erboten, alle nur mégliche Hilfe, vor allem statistischer Art, zu
geben — aber unser ausfiihrlicher Brief ist leider von der Kommission nicht beantwor-
tet worden — denn selbst wenn homoerotische Beziehungen in der ganzen Welt frei
wiren, so bedeutet das noch lange nichts in England. Solche Bezichungen konnen in
England dem Buchstaben nach noch heute mit lebenslinglichem Gefingnis bestraft
werden, wie einer der oben erwiihnten Redner auch ausdriicklich betonte. Bedarf es
eines besseren Beweises, wie sehr noch heute, im 20. Jahrhundert, die englische
Rechtsprechung auf alttestamentlicher Grundlage aufgebaut ist — Auge um Auge,
Zahn um Zahn — und himmelweit entfernt von den Erkenntnissen, die Wissenschaft
und Forschung in den letzten hundert Jahren ans Licht gebracht haben?!

>
Danken wir selbst es unserem eigenen Heimatland immer wieder, dass wir hier

als erwachsene Menschen ein Mass von Freiheit besitzen, um das uns jeder Englinder,
Amerikaner und Deutsche aufs ehrlichste beneidet. R. A,

35



	"Jenseits von Eden" oder: Blick über unsere Landesgrenzen

